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Nachtarbeit – Aufhebung des Verbots für Arbeiterinnen 
 
1. Ein Gesetz ist nicht entscheidungserheblich im Sinne von Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG, 
wenn feststeht, dass es aufgrund entgegenstehenden Gemeinschaftsrechts nicht 
angewandt werden darf. 
2. Eine Ungleichbehandlung, die an das Geschlecht anknüpft, ist mit Art. 3 GG nur 
vereinbar, soweit sie zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur nach nur entweder 
bei Männern oder bei Frauen auftreten können, erforderlich ist. 
3. Der über das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG hinausreichende 
Regelungsgehalt des Art. 3 Abs. 2 GG besteht darin, dass er ein 
Gleichberechtigungsgebot aufstellt und dieses auch auf die gesellschaftliche 
Wirklichkeit erstreckt. 
4. Das Nachtarbeitsverbot des § 19 AZO benachteiligt Arbeitnehmerinnen im Vergleich 
zu Arbeitern und weiblichen Angestellten; es verstößt damit gegen Art. 3 Abs. 1 und 3 
GG. 
BVerfG vom 28.01.1992 - 1 BvR 1025/82, 1 BvL 16/83, 1 BvL 10/91  
 
Aus den Gründen: 
I. Das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen (§ 19 Abs. 1 Alt. 1 AZO) verstößt gegen Art. 3 
Abs. 3 GG. 
1. Nach dieser Verfassungsnorm darf niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Sie verstärkt den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, 
indem sie der dem Gesetzgeber darin eingeräumten Gestaltungsfreiheit engere Grenzen 
zieht. Das Geschlecht darf grunds. - ebenso wie die anderen in Abs. 3 genannten Merkmale 
- nicht als Anknüpfungspunkt für eine rechtl. Ungleichbehandlung herangezogen werden. 
Das gilt auch dann, wenn eine Regelung nicht auf eine nach Art. 3 Abs. 3 GG verbotene 
Ungleichbehandlung angelegt ist, sondern in erster Linie andere Ziele verfolgt. 
Soweit es um die Frage geht, ob eine Regelung Frauen wegen ihres Geschlechts zu Unrecht 
benachteiligt, enthält Art. 3 Abs. 2 GG keine weitergehenden oder spezielleren 
Anforderungen. Der über das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 2 GG hinausreichende 
Regelungsgehalt von Art. 3 Abs. 3 GG besteht darin, dass er ein Gleichberechtigungsgebot 
aufstellt und dieses auch auf die gesellschaftl. Wirklichkeit erstreckt. Der Satz "Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt" will nicht nur Rechtsnormen beseitigen, die Vor- oder Nachteile 
an Geschlechtsmerkmale anknüpfen, sondern für die Zukunft die Gleichberechtigung der 
Geschlechter durchsetze. Er zielt auf die Angleichung der Lebensverhältnisse. So müssen 
Frauen die gleichen Erwerbschancen haben wie Männer. Überkommene Rollenverteilungen, 
die zu einer höheren Belastung oder sonstigen Nachteilen für Frauen führen, dürfen durch 
staatl. Maßnahmen nicht verfestigt werden. Faktische Nachteile, die typischerweise Frauen 
treffen, dürfen wegen des Gleichberechtigungsgebots des Art. 3 Abs. 1 GG durch 
begünstigende Regelungen ausgeglichen werden. 
Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine Angleichung der Verhältnisse, sondern um die 
Beseitigung bestehender rechtl. Ungleichbehandlung. § 19 Abs. 1 AZO behandelt die 
Arbeiterinnen "wegen" ihres Geschlechts ungleich. Adressat der Regelung ist zwar der 
Arbeitgeber. Die Folgen des Nachtarbeitsverbots treffen aber unmittelbar die Arbeiterinnen. 
Ihnen wird im Gegensatz zu männl. Arbeitnehmer die Möglichkeit genommen, Nachtarbeit zu 
verrichten. Darin liegt eine rechtl. Ungleichbehandlung, die ursächl. mit ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit zusammenhängt. 
2. Allerdings verstößt nicht jede Ungleichbehandlung, die an das Geschlecht anknüpft, 
gegen Art. 3 Abs. 3 GG. Differenzierende Regelungen können vielmehr zulässig sein, soweit 
sie zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur nach nur entweder bei Männern oder bei 
Frauen auftreten können, zwingend erforderl. sind. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. 
a) Für die ursprüngl. dem Nachtarbeitsverbot zugrundeliegende Annahme, dass 
Arbeiterinnen wegen ihrer Konstitution stärker unter Nachtarbeit litten als männl. 
Arbeitnehmer, haben sich in der arbeitsmedizinischen Forschung keine gesicherten 
Anhaltspunkte ergeben. Nachtarbeit ist grundsätzl. für jeden Menschen schädlich. Sie führt 
zu Schlaflosigkeit, Appetitstörungen, Störungen des Magen-Darmtraktes, erhöhter Nervosität 
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und Reizbarkeit sowie zu einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit. Spezifische 
gesundheitl. Risiken die auf die weibliche Konstitution zurückgehen, sind nicht mit 
hinreichender Sicherheit erkennbar. 
b) Soweit Untersuchungen darauf hindeuten, dass Frauen durch Nachtarbeit stärker 
beeinträchtigt werden, wird dies allgemein auf ihre zusätzl. Belastung mit Hausarbeit und 
Kinderbetreuung zurückgeführt. Frauen, die diese Aufgaben neben nächtl. Berufsarbeit 
erfüllen müssen, kommen auch tagsüber nicht zur Ruhe und finden insbesondere keinen 
zusammenhängenden Tagesschlaf. Es liegt auf der Hand, dass sie in besonderem Maße 
unter den allgemeinen gesundheitsschädl. Folgen einer durch Nachtarbeit gestörten Tag-
Nacht-Rhythmik zu leiden haben. Das für alle Arbeiterinnen geltende Nachtarbeitsverbot 
kann darauf aber nicht gestützt werden; denn die zusätzl. Belastung mit Hausarbeit und 
Kinderbetreuung ist kein hinreichend geschlechtsspezifisches Merkmal. Es entspricht zwar 
dem tradierten Rollenverständnis von Mann und Frau, dass die Frau den Haushalt führt und 
die Kinder betreut, und es lässt sich auch nicht leugnen, dass diese Rolle ihr sehr häufig 
auch dann zufällt, wenn sie ebenso wie ihr männl. Partner berufstätig ist. Diese 
Doppelbelastung trifft aber in ihrer ganzen Schwere nur Frauen mit betreuungsbedürftigen 
Kindern, soweit sie alleinstehen oder der männl. Partner ihnen trotz ihrer Nachtarbeit die 
Kinderbetreuung und den Haushalt überlässt. In gleicher Weise trifft sie alleinerziehende 
Männer und in abgemilderter Form Männer und Frauen, die sich die Arbeit im Haus und mit 
den Kindern teilen. Ein solcher sozialer Befund reicht - unabhängig von der genauen Zahl 
der Betroffenen - zur Rechtfertigung einer geschlechtsbezogenen Ungleichbehandlung nicht 
aus. Dem nicht zu leugnenden Schutzbedürfnis für Nachtarbeiterinnen und Nachtarbeiter, 
die zugleich Kinder zu betreuen und einen Mehrpersonenhaushalt zu führen haben, kann 
sachgerechter durch Regelungen Rechnung getragen werden, die an diesen Tatbestand 
anknüpfen. 
c) Für das bestehende Nachtarbeitsverbot wird ferner angeführt, dass Frauen auf ihrem 
nächtl. Weg von und zur Arbeitsstelle besonderen Gefahren ausgesetzt seien. Das trifft 
sicherl. in vielen Fällen zu. Aber auch dies rechtfertigt es nicht, allen Arbeiterinnen die 
Nachtarbeit zu verbieten. Der Staat darf sich seiner Aufgabe, Frauen vor tätl. Angriffen auf 
öffentl. Straßen zu schützen, nicht dadurch entziehen, dass er sie durch eine Einschränkung 
ihrer Berufsfreiheit davon abhält, nachts das Haus zu verlassen. Außerdem trifft auch dieser 
Grund nicht so allgemein für die Gruppe der Arbeiterinnen zu, dass er es rechtfertigen 
könnte, alle Arbeiterinnen zu benachteiligen. So kann eine besondere Gefährdung etwa 
dann entfallen, wenn ein Werkbus für den Weg zur Arbeitsstelle zur Verfügung steht. 
3. Der Verstoß gegen das Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts (Art. 3 Abs. 3 
GG) ist nicht durch das Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 Abs. 2 GG gerechtfertigt. Das 
Nachtarbeitsverbot des § 19 Abs. 1 AZO ist den Zielen des Art. 3 Abs. 3 GG nicht förderl. Es 
schützt zwar zahlreiche Frauen, die neben Kinderbetreuung und Hausarbeit berufl. tätig sind, 
vor gesundheitsgefährdender Nachtarbeit. Dieser Schutz ist aber mit erhebl. Nachteilen 
verbunden: Frauen werden dadurch bei der Stellensuche benachteiligt. Arbeit, die 
mindestens zeitweise auch nachts geleistet werden muss, können sie nicht annehmen. In 
einigen Branchen hat das zu einem deutlichen Rückgang der Ausbildung und des Einsatzes 
von weiblichen Arbeitskräften geführt. Darüber hinaus werden Arbeiterinnen daran gehindert, 
über ihre Arbeitszeit frei zu disponieren. Nachtarbeitszuschläge können sie nicht verdienen. 
All das kann auch zur Folge haben, dass Frauen weiterhin in größerem Umfang als Männer 
neben einer Berufsarbeit noch mit Kinderbetreuung und Hausarbeit belastet werden und 
dass sich damit die überkommene Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern verfestigt. 
Insofern erschwert das Nachtarbeitsverbot einen Abbau von gesellschaftl. Nachteilen der 
Frau. 
II. § 19 Abs. 1 AZO verstößt außerdem gegen Art. 3 Abs. 2 GG, weil die Regelung 
Arbeiterinnen ohne zureichenden Grund anders behandelt als weibliche Angestellte. 
1. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verbietet es dem Gesetzgeber, die 
Rechtsverhältnisse verschiedener Personengruppen differenzierend zu behandeln, wenn 
zwischen ihnen keine Unterschiede von solcher Art und solchen Gewicht bestehen, dass sie 
die Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Damit ist es nicht zu vereinbaren, dass 
Arbeiterinnen im Hinblick auf Nachtarbeit anders behandelt werden als weibliche Angestellte. 
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2. Gerechtfertigt sein könnte die Ungleichbehandlung der beiden Gruppen von 
Arbeitnehmerinnen nur, wenn weibliche Angestellte durch Nachtarbeit weniger belastet 
würden als Arbeiterinnen. Dafür gibt es aber keinen Beleg. Die einschlägigen 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen deuten vielmehr darauf hin, dass die 
gesundheitsschädl. Folgen von Nachtarbeit beide Gruppen in gleicher Weise treffen. Ob das 
mit einer Angleichung der Arbeitsinhalte von Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten im 
Zuge der technischen Entwicklung zusammenhängt oder ob die Arbeitsinhalte von 
vornherein keinen Einfluss auf die schädlichen Folgen von Nachtarbeit hatten, kann auf sich 
beruhen. Jedenfalls ist ein unterscheidl. Schutzbedürfnis von Arbeiterinnen und weiblichen 
Angestellten, das allein eine differenzierende Regelung der Nachtarbeit vor dem allgemeinen 
Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 rechtfertigen könnte, nicht zu erkennen. 
3. Die Ungleichbehandlung von Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten kann auch nicht 
damit gerechtfertigt werden, dass beide Gruppen von Arbeitnehmerinnen unterschiedl. stark 
zur Nachtarbeit herangezogen würden. Nach den im Rahmen der Mikrozensurerhebung 
1989 ermittelten Daten leisteten von Februar bis April 1989 etwa 478000 weibliche 
Angestellte Nachtarbeit. Das entspricht einem Anteil von 7,6 vom Hundert. Danach kann 
keine Rede davon sein, dass die Gruppe der weiblichen Angestellten typischerweise von 
Nachtarbeit verschont würde. Jedenfalls handelt es sich bei den weiblichen Angestellten 
nicht um eine Gruppe, die in so geringem Umfang von Nachtarbeit betroffen wäre, dass sie 
vom Gesetzgeber im Rahmen zulässiger Typisierung vernachlässigt werden konnte. 
Auf der Grundlage dieser Einschätzung bedarf Nachtarbeit im Rahmen von Arbeitsverhältnis 
angesichts ihrer nachgewiesenen Schädlichkeit für die menschl. Gesundheit auch weiterhin 
einer gesetzl. Regelung. Ihre unbeschränkte Freigabe ohne flankierende Maßnahmen würde 
gegen den objektiven Gehalt des Art. 2 Abs. 2 1 GG verstoßen. Welche Regelungen 
erforderl. sind, muss zunächst der Gesetzgeber selbst im Rahmen seines weiten Wertungs- 
und Gestaltungsfreiraums bestimmen. Soweit einzelne Gruppen von Arbeitnehmer 
besonders schutzbedürftig sind, kann sich aus dem objektiven Gehalt von Grundrechten die 
Pflicht zur weitergehenden gesetzgeberischen Vorsorge ergeben. Die besondere 
Schutzbedürftigkeit von Arbeitnehmerfamilien mit kleinen Kindern darf aber nicht zum Anlass 
für ein frauenspezifisches Verbot, etwa für Mütter kleiner Kinder, genommen werden. 


